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STADT JEVER  
Der Bürgermeister 

 

 

Vorlagen-Nr.: BV/0745/2016-2021 

Vorlage-Art: Beschlussvorlage Datum: 07.03.2019 

  Ansprechpartner/in: Herr Schwarz 

Gremium: Datum: Status: 

Ausschuss für Kultur, Tourismus, Freizeit, Sicherheit 
und Ordnung 

07.03.2019 Ö 

Verwaltungsausschuss 12.03.2019 N 

 

  

  

Sachbearbeiter/in 

  

  

Abteilungsleiter 

  

  

Mitzeichner/in 

  

  

Bürgermeister 

 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Erhebung von Parkgebühren; 
Bezahlen der Gebühren per Handy 
 

Sachverhalt: 

Ende 2017 nahm die Verwaltung erste Gespräche mit der Firma „Park-now“ auf, um sich 
über die Möglichkeiten und den finanziellen Rahmen des sogenannten „Handyparkens“ für 
die Stadt Jever zu informieren. 

  

Im vergangenen Jahr stellte die CDU-Fraktion einen diesbezüglichen Antrag. Der 
Verwaltungsausschuss beauftragte die Verwaltung daraufhin die Angelegenheit näher zu 
prüfen und dann im Ausschuss vorzustellen. 

 

In der Zwischenzeit wurden auch mit anderen Anbietern Gespräche geführt. Eine Einführung 
des bargeldlosen Lösens eines Parkscheines wäre in Jever problemlos möglich. 

  

Um das Bezahlen der Parkgebühren mit dem Handy zu ermöglichen, muss die Stadt Jever 
einen Betreiber beauftragen, die notwendige Infrastruktur bereitzustellen. Der Nutzer 
(Parkende) schließt einen Vertrag mit dem Betreiber, der daraufhin die Parkgebühren mit 
dem Kunden abrechnet und an die Stadt Jever abführt.  

Um einen Parkprozess zu starten, ruft der Nutzer beim Betreiber an, übersendet eine SMS 
oder lässt sich registrieren. Damit beginnt der Parkvorgang. Um den Parkprozess zu 
beenden, muss der Nutzer sich wieder ausbuchen.  

Um die Bezahlung überprüfen zu können, hat der Außendienst der Stadt einen Zugang zur 
Datenbank der Betreiber. Dieser Zugriff kann über GPRS oder UMTS-fähige mobile 
Endgeräte, z. B. ein Mobiltelefon, realisiert werden. Diese Geräte sind bereits vorhanden. 
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Vorteile für den Parkenden sind in erster Linie:  

 Es entfällt der Weg zum Automaten.  

 Man muss sich nicht bereits zu Parkbeginn auf die Parkzeit festlegen. 

 Man muss kein abgezähltes Kleingeld vorrätig haben. 

Die Möglichkeit, den Parkschein am Automaten zu ziehen, ist weiterhin gegeben. 

 

Damit die Verwaltung die weiteren Schritte einleiten kann, sollte ein Grundsatzbeschluss zur 
Einführung des Bezahlens der Parkgebühren mit dem Handy gefasst werden. 

 

 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Veranschlagung im Haushalt:    ( ) ja  ( ) nein 

 

Beschlussvorschlag: 

Das Bezahlen der Parkgebühren mit dem Handy soll in der Stadt Jever 
eingeführt werden. Die Verwaltung soll einen entsprechenden Vertrag für die 
Einführung des sogenannten „Handyparkens“ abschließen.  
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